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K««-machung
Mehlumrayonierung
anlätzliek des HuMIInng der neuen Meklberugrkane.

Diejenigen Hanshallc oder Einzelpersonen, welche nach Ablauf der
gegenwärtig gültigen

von der zuständigen städtischen Mchlabgabcstelle(gelbe Karte) zu einer Kon
sumentenorganisalionlblaue Karte) Übertreten, »nb diejenigen Mitglieder von
Konsumenlcnorganisalionen, welche der zuständigen Mehlabgabestclie
zugewiesen werden wollen, muffen den beabsichtigten Ucbertritt

bis längstens am5. Jänner 1918
der zuständigen Brot- und Mebilomniission zur Bormerkung anzeigen. Die dem
Uebcrtritte entsprechende Mehibezugskartc wird sodann zugleich mit den Lebens¬
mittelkarten am 19, Jänner 1918 znr Ausgabe gelangen.

Der Ucbertritt von einer städtischen Mchlabgabeftelle zu einer anderen
städtischen Meblabgabestclk kann nur im Falle der Uebersiedlung in den Sprengel
einer anderen Brot- und erfolgen.

Nach dem5. Jänner 1918 erstattete UebertrittSanzeigen können, wenn
sie nicht mit Uebersiedlungen im Zusammenhänge sind, erst mit 12. Mai 1918
Berücksichtigung sinden.

Ir. k. bejchzkslipi- unä keMiMarll Men
als politischer Behörde I . Instanz


	[Seite]

